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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Nach Ansicht des Bundesrates rechtfertigten diese Ausgangslage, der unbestrittene
Stellenwert der Kulturförderung auch als Bundesaufgabe sowie entsprechende
parlamentarische Vorstösse einen relativ raschen Anlauf für einen neuen
Kulturförderungsartikel. Ende Jahr schickte die Regierung einen entsprechenden
Entwurf in die Vernehmlassung. Dem Text liegt ein weitgefasster Kulturbegriff
zugrunde. Darunter soll nicht mehr nur etwas Elitäres verstanden werden, schrieb das
EDI in seinen Erläuterungen; Kultur umfasse neben den klassischen Domänen der
bildenden Kunst, der Literatur, der Musik, des Theaters und des Films zum Beispiel
auch das Laien- und Volkstheater sowie Teilbereiche der Förderung der Minderheiten,
der Jugendarbeit und der Erwachsenenbildung. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.1990
MARIANNE BENTELI

Der vorgesehene neue Artikel 27septies BV ist umfassender und dynamischer formuliert
als der alte Gegenvorschlag. Trotzdem geht er substantiell nicht wesentlich darüber
hinaus. Nach wie vor ist die Förderungskompetenz nur durch eine Kann-Formel
festgehalten. Aus Rücksicht auf die föderalistischen Gegebenheiten wird grösstes
Gewicht auf das Prinzip der Subsidiarität gelegt, welches Kantonen, Gemeinden und
Privaten ihre Entfaltungsbereiche belässt. Der Entwurf setzt aber konsequent dort ein,
wo das kulturpolitische Engagement des Bundes unabdingbar werden kann — in der
Pflege der kulturellen Beziehungen zum Ausland, bei der Wahrnehmung kultureller
Aufgaben von gesamtschweizerischer Tragweite sowie in der besonderen Förderung
kulturell wenig begünstigter Landesteile. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.1990
MARIANNE BENTELI

In Luzern führten die Auseinandersetzungen um das künftige Kultur- und
Kongresszentrum erneut zu heftigen Diskussionen. Die Jury des im Vorjahr
beschlossenen Architekturwettbewerbs bekundete zwar ihre Präferenz für das Projekt
von Jean Nouvel und Emmanuel Cattani, empfahl aber nicht nur dieses, sondern auch
die zwei nächstplazierten Projekte zur Weiterbearbeitung. Die Juroren waren
möglicherweise der Meinung, ein klares Votieren für den eigenwilligen Vorschlag der
beiden Pariser Star-Architekten – ein Gebäude, das wie ein Ozeandampfer in den See
hinausragen würde – könnte das ganze Projekt politisch gefährden. Dass sie mit ihren
Bedenken nicht falsch lagen, zeigte sich im Herbst, als der Stadtrat (Exekutive) laut über
eine Redimensionierung des Projekts nachzudenken begann. Anfangs Dezember fiel
dann der Entscheid, welcher vor allem in Architekturkreisen Enttäuschung und
Empörung hervorrief. Nach Interventionen der privaten Stiftung Konzerthaus und
entgegen dem Antrag der Projektführungsgruppe wurde der Entwurf Nouvel-Cattani aus
den Traktanden gekippt und beschlossen, dass nur das drittplazierte und bedeutend
konventionellere Projekt des Lausanner Architekten Rodolphe Luscher weiterverfolgt
wird. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.12.1990
MARIANNE BENTELI

In die Vernehmlassung gingen Entwürfe zu einem neuen Filmgesetz und, als Alternative,
zu einer revidierten Vollziehungsverordnung auf der Basis des geltenden Gesetzes. Die
Einsicht, dass das aus dem Jahr 1962 stammende Filmgesetz einer Modernisierung
bedarf, setzte sich bereits Ende der siebziger Jahre durch, als deutlich wurde, dass das
Fernsehen das Kino in der Publikumsgunst zunehmend ablöst. Fernsehen und neue
Medien trugen nicht nur zum 'Kinosterben' bei, auch formal verwischten sich die
Grenzen immer mehr. In jüngerer Zeit zeigte sich zudem, dass gewisse Einschränkungen
— so etwa die Kontingentierung bei der Einfuhr ausländischer Filme — mit den
weltweiten Freihandelsbemühungen und den europäischen Liberalisierungs- und
Integrationsbestrebungen nicht mehr vereinbar sind.

Das revidierte Gesetz möchte den Verleih und die Vorführung von Filmen erleichtern.
Die auf den Zweiten Weltkrieg zurückgehende Kontingentierung soll abgeschafft und
die Angebotsvielfalt durch eine Marktordnung mit Mindestanteilen an Erstaufführungen
sichergestellt werden. Zugleich möchte der Bund schweizerische Spielfilme nicht nur

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.12.1990
MARIANNE BENTELI
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wie bisher aufgrund ihres kulturellen Wertes, sondern auch entsprechend ihrem
Publikumserfolg finanziell unterstützen können, um so neue Produktionsanreize zu
schaffen. Ausserdem soll die Eidg. Filmkommission neu organisiert werden. Eine
revidierte Verordnung, die ebenfalls zur Aufhebung der Kontingentierung führen würde,
hätte gegenüber einem neuen Gesetz zwar den Vorteil, dass sie detaillierter
ausgestaltet und in relativ kurzer Zeit in Kraft gesetzt werden könnte, sie würde aber
nach Meinung des EDI eine erfolgsabhängige Finanzhilfe nicht ermöglichen, und die
Verleihförderung bliebe den Verleihorganisationen vorbehalten. 4

Eine im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms (NFP) 21 durchgeführte
breitangelegte Studie brachte neue Erkenntnisse über das Kulturverhalten der
Bevölkerung. Die Autoren machten dabei eine Art "Schizophrenie" der Schweizerinnen
und Schweizer im Umgang mit dem Kulturangebot aus: Während Theater (77,8%),
Bibliotheken (70,7%) und Volksmusik (61,3%) im hiesigen Kulturverständnis die grösste
Akzeptanz geniessen und Bücherlesen, Weiterbildung und der Besuch alternativer
Veranstaltungen in den Wunschvorstellungen einer sinnvoll genutzten Freizeit einen
hohen Stellenwert einnehmen, bestimmen die Spitzenreiter des Freizeitmarktes
(Reisen, Ausflüge, Sport, Gastronomie, Fernsehen) das konkrete Verhalten doch
deutlich. Die Deutschschweiz zeigte sich in der Studie tendenziell zivilisationskritischer,
die lateinische Schweiz stärker übernational orientiert und offener für eine durch
massenmediale oder elektronische Techniken vermittelte Kultur. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.08.1991
MARIANNE BENTELI

Im Jahr 2001 soll in Luzern ein neues Kultur und Kongresszentrum für 180 Mio Fr.
eingeweiht werden. Das heutige Kunst- und Kongresshaus wird der neuen
Gesamtüberbauung weichen müssen. Dies ging aus dem Ende November vorgestellten
Gesamtkonzept hervor, hinter das sich der Stadtrat und die Regierung von Luzern, die
Stiftung Konzerthaus und die Interessengemeinschaft Kongresshaus stellten. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.11.1991
MARIANNE BENTELI

Bund, Kantone und Gemeinden spielen in der Kulturförderung nach wie vor die
Hauptrolle, doch wird rund jeder sechste Franken von Unternehmen und Stiftungen
beigesteuert. Dies ging aus der ersten Erhebung über die private Kulturförderung
hervor, die das Bundesamt für Kultur (BAK) und das Bundesamt für Statistik (BFS) Ende
Sommer gemeinsam veröffentlichten.

1989 erreichten die öffentlichen Kulturausgaben 1,52 Mia Fr., rund 225 Fr. pro Kopf der
Bevölkerung. Die Kantone wendeten 574 Mio auf, und der Bund schoss 143 Mio Fr. zu.
Der Anteil der Kulturförderung betrug bei den Gemeindeausgaben 3,5%, bei den
Kantonen 2,1% und beim Bund 0,5%. Demgegenüber wendete die Privatwirtschaft 1991
250 bis 300 Mio Fr. für kulturelle Zwecke auf, wobei Grossverteiler, Banken und
Versicherungen eine zentrale Rolle spielten; Stiftungen steuerten weitere 60 Mio bei. 

Bei den öffentlichen Kulturausgaben zeigte sich, dass die Gemeinden mit 53% die
Hauptlast tragen. Allein die Hälfte davon ging auf das Konto der Städte Basel, Bern,
Genf, Lausanne und Zürich, die für den Betrieb der grossen Museen, Theater,
Konzerthäuser und Orchester verantwortlich sind. Pro Kopf der Bevölkerung wurden
die folgenden kumulierten Beträge für Gemeinde- und Kantonsausgaben ermittelt:
Basel-Stadt 711 Fr., Genf 506, Zug 302, Waadt 238, Zürich 218, Bern 149. Die geringsten
Kulturausgaben pro Kopf wiesen Appenzell-Innerrhoden (33 Fr.), Uri (39), Jura (71) und
Appenzell-Ausserrhoden (77) auf.

Gemäss den Autoren der Studie spiegeln die Ergebnisse das in der Schweiz bewährte
"Prinzip der doppelten Subsidiarität" wieder: Einerseits übernimmt die öffentliche
Hand jene Aufgaben, welche die privaten Kräfte übersteigen; andererseits stehen im
öffentlichen Bereich die Gemeinden im Zentrum, Kantone und Bund springen nur bei
übergreifenden Aufgaben ein. Als besonders typisches Beispiel dieser Aufgabenteilung
wurde die Denkmalpflege genannt. 7

BERICHT
DATUM: 18.06.1992
MARIANNE BENTELI
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Aufgrund der vom Parlament verabschiedeten Sparmassnahmen beschloss die Pro
Helvetia, ihr Budget nicht linear um die entgangenen Beiträge, sondern
schwerpunktmässig zu kürzen. 1993 soll bei der Literaturförderung, der
Erwachsenenbildung und den für das Ausland bestimmten Publikationen gespart
werden. Im darauffolgenden Jahr werden die Bereiche Theater, Musik und Tanz
finanziell beschnitten. 1995 sollen die visuellen Künste sowie der Kulturaustausch mit
dem Ausland die Leidtragenden der Sparmassnahmen sein. 8

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 13.11.1992
MARIANNE BENTELI

In Luzern übernahm Ständerat Bühler (fdp) die Präsidentschaft der
Projektierungsgesellschaft "Kulturzentrum am See". Unter seiner Agide trat erneut eine
Wende ein, indem nach langem Hin und Her doch wieder der Pariser Stararchitekt Jean
Nouvel – zusammen mit seinem Schweizer Partner Emmanuel Cattani – mit der
Gestaltung des Luzerner Kultur- und Kongresszentrums betraut wurde. Das Stimmvolk
honorierte diese Neuausrichtung und genehmigte im Mai mit rund 61 % Ja-Stimmen
einen Projektierungskredit von 3,5 Mio Fr.

Hingegen konnten die Bauarbeiten an dem 1991 vom Souverän gebilligten Boa-
Kulturzentrum wegen Einsprachen von Anwohnern nicht aufgenommen werde. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.1992
MARIANNE BENTELI

In Zürich wurde zu Beginn des Jahres der Kulturraum Kanzleischulhaus definitiv
geschlossen, nachdem noch an Silvester rund 3000 Personen unter dem Motto "Räume
statt Räumung" an einer bewilligten Demonstration in der Zürcher Innenstadt
teilgenommen hatten. In der Folge kam es noch zu mehreren unbewilligten
Manifestationen, die weniger von ehemaligen "Kanzlisten" denn von "Autonomen"
ausgingen. Anfangs Februar genehmigte der Stadtrat (Exekutive) dann ein neues, wieder
mehr schulisch ausgerichtetes Nutzungskonzept. Die ehemalige Turnhalle wurde
hingegen für die nächsten zwei Jahre für kulturelle Animation freigegeben, was
Stadtparlamentarier von CVP, SVP und EVP umgehend auf den Plan rief, welche
befürchteten, die linksalternative Szene könne sich so erneut im Kanzlei etablieren. Die
auf September angekündigte Neueröffnung der Turnhalle verzögerte sich dann aber
über die Jahreswende hinaus. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.1992
MARIANNE BENTELI

Stadt und Kanton Zürich einigten sich auf eine Neuverteilung der Kulturkosten. Der
Kanton, welcher bisher 49% der Beiträge ans Opernhaus geleistet hat, übernimmt
dieses zu 100%, wird aber an die anderen grossen Kulturinstitute – Schauspielhaus,
Tonhalle und Kunsthaus – nichts mehr beisteuern (bisher 25%). Die Regelung wird dem
Kanton jährliche Mehrausgaben von rund 26 Mio Fr. bringen. Der neue
Subventionsvertrag kann frühestens auf Sommer 1994 in Kraft treten, da zuvor noch das
kantonale Kulturförderungsgesetz in einer Volksabstimmung abgeändert werden muss. 11

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.1993
MARIANNE BENTELI

Nachdem die beiden damit beauftragten Architekten ihr Konzept für das geplante
Kultur- und Kongresszentrum am See vorgestellt hatten und dessen Finanzierung dank
nahmhafter Spenden gesichert schien, beschlossen die Legislativen von Stadt und
Kanton Luzern den Beitritt zur Trägerschaft und bewilligten praktisch diskussionslos
Stiftungseinlagen von 94 Mio bzw. 24 Mio Fr. Von privater Seite werden 45 Mio Fr.
beigebracht. Damit hat das Projekt eine wichtige politische Hürde genommen, doch
muss der Entscheid noch an der Urne bestätigt werden. 12

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.1993
MARIANNE BENTELI

Für die Kultur gab die öffentliche Hand 1990 insgesamt 1,85 Mia Fr. aus, das heisst 272
Fr. pro Kopf der Bevölkerung. Dies ging aus der jüngsten diesbezüglichen Untersuchung
des Bundesamtes für Statistik hervor. Am meisten Mittel, nämlich 451 Mio Fr. oder 24%
flossen den Theatern und dem Musikwesen zu. 320 Mio Fr. (17%) wurden für die
Ausbildung an Musikschulen, Konservatorien, Kunstgewerbeschulen und dergleichen
aufgewendet. Je rund 12% der Kulturausgaben gingen an die drei Bereiche Bibliotheken
und Archive, Museen und Ausstellungen sowie Denkmalpflege und Heimatschutz.

Die Hauptlast der öffentlichen Kulturförderung trugen mit 53% oder 3,9% ihrer
Gesamtausgaben die Gemeinden. Die Kantone steuerten 39% (2,4%) bei, der Bund
lediglich 8% (0,5%). Bibliotheken und Archive, Museen und Ausstellungen, Theater und
Musikwesen wurden standortbedingt vorab von den grossen Städten und deren

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 06.05.1994
MARIANNE BENTELI
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Kantonen gefördert. Basel-Stadt, Bern, Genf, Waadt und Zürich übernahmen so über
65% der gesamten Kantons- und Gemeindeausgaben in diesen Bereichen. Der Bund
beschränkte sich in erster Linie auf Aufgaben von gesamtschweizerischer Bedeutung.
Dazu gehören die Landesbibliothek und das Landesmuseum, die der Bund in eigener
Regie führt. Daneben machte mit 57 Mio Fr. bzw. 37% die Unterstützung der Kantone in
Denkmalpflege und Heimatschutz den grössten Brocken im Kulturbudget des Bundes
aus. Die Pro Helvetia erhielt 21 Mio Fr.für ihre in- und ausländischen Aktivitäten. 13

Auch im zweiten Anlauf scheiterte der Kulturförderungsartikel in der
Bundesverfassung (Art. 27septies) nicht am Willen einer Mehrheit der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, sondern an abstimmungstechnischen
Modalitäten. 1986 hatten sich die Kulturinitiative, die unter anderem ein Prozent des
jährlichen Gesamtbudgets für die Kultur forderte, und der unverbindlichere
bundesrätliche Gegenvorschlag durch die damals noch geltende Unvereinbarkeit des
doppelten Ja gegenseitig blockiert. Im Berichtsjahr erwies sich das für
Verfassungsänderungen notwendige Ständemehr als Stolperstein für die Vorlage. 51%
der Stimmberechtigten wollten dem Bund die Kompetenz erteilen, das Kulturschaffen
subsidiär und im Interesse der Verständigung unter den vier Kulturregionen zu erhalten,
zu fördern und zu vermitteln. Damit sollte dem Bund die verfassungsrechtliche
Grundlage für die Übernahme von Aufgaben erteilt werden, die er aufgrund einer etwas
grosszügigen Interpretation des Zweckartikels der Bundesverfassung (Art. 2) über die
"Beförderung der gemeinsamen Wohlfahrt" faktisch seit dem letzten Jahrhundert
wahrnimmt. Durch verschiedene Bundesbeschlüsse wurde dem Bund seither die
Kompetenz erteilt, die Denkmalpflege zu unterstützen, die bildende und angewandte
Kunst zu fördern sowie Museen und Archive von nationaler Bedeutung zu unterhalten.
1962 wurde der Heimatschutz (Art. 24sexies) in die Verfassung aufgenommen. Der
einzige Bereich des eigentlichen Kunstschaffens, in welchem der Bund ausdrücklich
durch die Verfassung zu einem Engagement berechtigt wurde, ist jener der
Filmförderung, da Volk und Stände 1958 vorwiegend aus handelspolitischen Gründen
einem "Filmartikel" in der Bundesverfassung (Art. 27ter) zustimmten. Andere
Kunstgattungen, so etwa Literatur, Musik, Theater und Tanz konnten bisher nur indirekt
über die Subventionen an die Schweizerische Volksbibliothek, die Jugendliteratur, die
Erwachsenenbildung oder die Pro Helvetia unterstützt werden. 

Mit dem vorliegenden Kulturförderungsartikel wollten Bundesrat und Parlament der
Kulturpolitik des Bundes eine ausdrückliche verfassungsrechtliche Grundlage schaffen
und die Entwicklung dieser Politik langfristig sichern. Ausgehend von den Grundsätzen
des Föderalismus, der Subsidiarität und des Ausgleichs sollte kulturelles Schaffen
gefördert und der Zugang auch weniger begünstigter Gruppen oder Landesteile zur
Kultur erleichtert werden. Besondere Bedeutung kam dem Austausch und damit der
Verbesserung der Kommunikation zwischen den verschiedenen Sprachen und Kulturen
der Schweiz zu. Lediglich 49% der Stimmberechtigten sprachen sich gegen dieses
Ansinnen aus. Da sie jedoch in zehn Kantonen und vier Halbkantonen - namentlich allen
rein deutschsprachigen Kantonen mit Ausnahme Zürichs und der beiden Basel - die
Mehrheit bildeten, konnten sie sich gegen die zustimmenden zehn Kantone und zwei
Halbkantone - neben den bereits genannten alle mehrsprachigen Kantone, das Tessin
und die Romandie - durchsetzen und die Vorlage zu Fall bringen. 

Abstimmung vom 12. Juni 1994

Beteiligung: 46,6%
Nein: 1 018 188 (49,0%) / 10 4/2 Stände
Ja: 1 114 158 (51,0%) / 10 2/2 Stände

Parolen:
Ja: FDP (4*), SP, CVP, GP, LdU, EVP, PdA; SGB, CNG.
Nein: SVP (9*), LP (2*), FP, SD, Lega, EDU; SGV, Redressement national.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.1994
MARIANNE BENTELI
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Gleichentags wie auf Bundesebene der Kulturförderungsartikel abgelehnt wurde,
genehmigten rund zwei Drittel der Stimmbürger der Stadt Luzern den für den Bau des
neuen Kultur- und Kongresszentrums notwendigen Kredit von 94 Mio Fr. Im Vorfeld
der Abstimmung gab es kaum Opposition gegen das Projekt. Selbst die SP und die
Grünen, welche in früheren Jahren gewisse Bedenken gegen das Mammutprojekt
geäussert hatten, zeigten sich nun überzeugt, dass am Europaplatz für gesamthaft 194
Mio Fr. ein "Jahrhundertbau" entstehen werde. Einzig die Unabhängige Frauenliste
sprach sich nach wie vor offen dagegen aus. 

Nach der Bereinigung verschiedener Einsprachen konnte in Luzern auch mit dem
Ausbau des alternativen Kulturzentrums Boa begonnen werden. 15

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.06.1994
MARIANNE BENTELI

Die Ablehnung des Kulturförderungsartikels kam umso überraschender, als sich bei der
Beratung im Parlament kaum Opposition bemerkbar gemacht hatte. Im Vorfeld der
Abstimmung sprachen sich alle grossen Parteien - mit Ausnahme der SVP, welche die
Vorlage an ihrer Delegiertenversammlung mit einem Zufallsmehr verwarf - dafür aus.
Von den Verbänden lehnten nur gerade der Gewerbeverband und das Redressement
national den neuen Verfassungsartikel offen ab. Die grösste Gegnerin der Vorlage,
nämlich die Gleichgültigkeit, machte Bundesrätin Ruth Dreifuss bereits zu Beginn der
Abstimmungskampagne aus. In der Folge gelang es weder ihr noch ihren Mitarbeitern im
Bundesamt für Kultur (BAK), aber auch nicht dem Unterstützungskomitee, dem rund 140
eidgenössische Parlamentarierinnen und Parlamentarier angehörten, ebensowenig wie
den Kulturschaffenden, die sich geschlossen hinter die Vorlage stellten, diese
Gleichgültigkeit zu durchbrechen. Dazu trug auch bei, dass die Abstimmung vom 12.
Juni von der äusserst kontroversen Blauhelm-Frage dominiert wurde. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.1994
MARIANNE BENTELI

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt beantragte dem Grossen Rat massive
Einsparungen im Kulturbereich. Die Subventionen an die Theatergenossenschaft sollen
bis zur Spielzeit 2000/2001 um 30%, jene an die beiden Orchester um 22%
zurückgestuft werden. Der Grosse Rat stimmte grundsätzlich zu, will aber die Details
der Kürzungen im Theaterbereich von einer parlamentarischen Kommission festlegen
lassen. Andererseits beschlossen Regierung und Grosser Rat einen Investitionskredit
von 10 Mio Fr. für den Umbau einer der Muba-Hallen in eine permanente Musical-
Bühne. Dank den Einnahmen aus der Billetsteuer soll dieser Betrag innert zwei Jahren
wieder in die Staatskasse zurückfliessen. 17

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.10.1994
MARIANNE BENTELI

Im August wurde der Konzertsaal des neuen Kultur- und Kongresszentrums (KKL) in
Luzern eingeweiht. Damit konnte die erste Bauphase abgeschlossen werden. Bundesrat
Cotti lobte das vom Pariser Architekten Jean Nouvel konzipierte KKL als eine der
zukunftsträchtigsten kulturellen Initiativen der letzten Jahrzehnte in der Schweiz. 18

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.08.1998
MARIANNE BENTELI

Mit einem dreitägigen Fest fand Ende März in Luzern die Gesamteröffnung des neuen
Kultur- und Kongresszentrums (KKL) statt. Im Bau des Pariser Architekten Jean Nouvel
befinden sich, vereint unter einem 10'000 Quadratmeter grossen, auf den See hin
auskragenden Dach, Konzertsaal, Mehrzweckhalle, Kunstmuseum (Das Kunstmuseum
nahm seinen Betrieb erst im Juni auf), Kongressräume, Bars und Restaurants. Die von
Stadt und Kanton Luzern dominierte Trägerstiftung übernahm im Mai als Eigentümerin
die Führung des gesamten Betriebs, der bis anhin von einer privatwirtschaftlich
organisierten Betreiberin geleitet worden war. 19

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.03.2000
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat gab seinen Entwurf für ein neues Bundesgesetz über den
internationalen Kulturgüterhandel (Kulturgütertransfergesetz) in die Vernehmlassung.
Es soll die Vorschriften umsetzen, welche die UNESCO-Konvention von 1970 zum Verbot
und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut
vorsieht. Der Entwurf enthält Massnahmen, die das schweizerische Kulturerbe besser
schützen, den internationalen Kunstaustausch fördern und zu einem effizienteren
Schutz von Kulturgütern in und aus anderen Ländern beitragen. Die Kompetenz, die
Ausfuhr von einheimischem Kulturgut zu verhindern, liegt heute bei den Kantonen. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.10.2000
MARIANNE BENTELI
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Der vom Bundesrat im Vorjahr in die Vernehmlassung gegebene Entwurf für ein
Kulturgütertransfer-Gesetz zur Umsetzung der UNESCO-Konvention von 1970 über
Massnahmen zur Verhinderung der unerlaubten Einfuhr, Ausfuhr und
Eigentumsübertragung von Kulturgütern, die sowohl irreparable Schäden am Kulturerbe
einzelner Länder als auch den Handel im Dunstkreis des organisierten Verbrechens
verhindern will, war heftig umstritten. Widerstand meldeten Kunsthandelskreise sowie
die FDP und die SVP im Namen der Gewerbefreiheit an, während die SP, die CVP und
die meisten Kantone das Gesetz als gutes Mittel erachteten, damit die Schweiz nicht zur
Drehscheibe für illegal erworbenes Kulturgut verkommt. Mitte November leitete der
Bundesrat dem Parlament die Botschaft zur Ratifikation der UNESCO-Konvention und
zu einem Bundesgesetz über den Kulturgütertransfer zum Schutz von in- und
ausländischen Objekten von archäologischer, ethnologischer oder religiöser Bedeutung
vor Diebstahl, Raubgrabungen und Schmuggel zu. In drei Punkten trug er der Kritik in
der Vernehmlassung Rechnung: er verzichtete auf die geplante Meldepflicht der
Händler für rechtswidrig eingeführte oder gestohlene Ware sowie auf Polizeiaufgaben
der neu zu schaffenden Fachstelle des Bundes; diese sollen Sache des Zolls und der
Strafverfolgungsbehörden bleiben. Zudem bestimmte er, dass Kulturgut aus politisch
unruhigen Staaten erst zurückgegeben werden muss, wenn sichergestellt ist, dass es im
Ursprungsland nicht gefährdet ist. Gegen den Widerstand aus Kunsthandelskreisen hielt
er – analog zur Regelung in den EU-Staaten – aber an einem 30-jährigen Anspruch auf
Rückforderung fest; heute beträgt dieser nach schweizerischem Recht lediglich fünf
Jahre.
Bereits vor Vorliegen der Botschaft deponierte Nationalrat Fischer (fdp, AG) eine
parlamentarische Initiative (01.450) mit einem detaillierten Gegenvorschlag, der aus
Kunsthändlerkreisen stammt; dieser will den verbesserten Schutz für Objekte aus
Raubgrabungen, die Ausdehnung der Rückforderungsfrist und die von der Konvention
postulierte internationale Rechtshilfe verhindern.
Die Schweiz ist heute einer der vier grösste Kunsthandelsplätze der Welt und der
einzige in Europa, der nur eine minimale Reglementierung über Ein- und Ausfuhr von
Kulturgütern kennt. 1993 hatte der Bundesrat die Ratifikation der UNESCO-Konvention
bereits einmal in die Vernehmlassung gegeben, sie dann aber wegen der Opposition des
Kunsthandels nicht weiter verfolgt. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.11.2001
MARIANNE BENTELI

In der Aprilsession des Nationalrates thematisierten verschiedene Vorstösse die
Kulturpolitik des Bundes. Mit einer Motion verlangte Widmer (sp, LU), der Bundesrat
solle die Massnahmen zur Rettung des audiovisuellen Kulturguts massiv verstärken und
dazu allenfalls die gesetzlichen Grundlagen erweitern. In seiner Stellungnahme
erinnerte der Bundesrat an bereits unternommene Anstrengungen, insbesondere die
Gründung des Vereins «Memoriav» und dessen substanzielle Finanzierung durch den
Bund (jährlich CHF 1'878'000 für die Periode 1998-2001). Bundesrätin Dreifuss stellte
einen weiteren Bericht in Aussicht, auf dessen Grundlage – und voraussichtlich im
Rahmen des geplanten Kulturförderungsgesetzes – eine gesetzliche Regelung für die
Stärkung des audiovisuellen Kulturguts vorbereitet werden soll. Mittelfristig möchte der
Bundesrat sein finanzielles Engagement für «Memoriav» noch leicht anheben. 

Ausgehend von einer Interpellation Galli (cvp, BE) (Ip 01.3374) ersuchte Müller-Hemmi
(sp, ZH) den Bundesrat ebenfalls mit einer Motion (Mo.01.3461), die Richtlinien zur
Unterstützung kultureller Organisationen von nationaler Bedeutung im Sinn von mehr
Sicherheit für ihre Finanz- und Tätigkeitsplanung abzuändern sowie den dafür
vorgesehenen Kredit, der in den letzten Jahren eingefrorenen worden war, wieder
substantiell zu erhöhen. Auf Antrag des Bundesrates wurden beide Motionen als
Postulate gutgeheissen. In diesem Rahmen beantwortete der Bundesrat auch eine
Interpellation Gysin (sp, BS) zur Musikförderung (Ip.01.3322). 22

MOTION
DATUM: 16.04.2002
MARIANNE BENTELI

Zusammen mit dem Entwurf zum neuen Kulturförderungsgesetz gab der Bundesrat
auch die Revision des Pro Helvetia-Gesetzes in die Vernehmlassung. Hauptziel ist die
Modernisierung der Organisationsstrukturen der Stiftung. So soll der
überdimensionierte Stiftungsrat von 25-35 Mitgliedern auf 9 Personen verkleinert
werden und sich auf die strategische Leitung konzentrieren. Die Geschäftsstelle unter
der Führung eines Direktors oder einer Direktorin erhält als operativ leitendes Organ
hingegen mehr Handlungsspielraum; sie ist für die Umsetzung der vom Stiftungsrat
beschlossenen Strategien verantwortlich und entscheidet über alle Gesuche und
stiftungseigenen Vorhaben. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.2005
MAGDALENA BERNATH
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Pro Helvetia zeigte sich mit der neuen Gesetzesvorlage zufrieden. Sie regle die
Strukturen besser und garantiere die Unabhängigkeit der Projekte; der Einfluss der
Politik in Personalfragen sei der Preis für das Engagement des Bundes. An ihrer
Jahresmedienkonferenz teilte die Stiftung mit, sie habe CHF 24.1 Mio., also 4% mehr an
Kulturbeiträgen ausbezahlt als 2004. Die in der letzten Budgetdebatte aufgrund der
Hirschhorn-Affäre verordneten Einsparungen von CHF 1 Mio. habe sie je hälftig bei den
Betriebskosten und bei der Kulturförderung vorgenommen. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Mit Ausnahme der SVP begrüssten die Parteien mehrheitlich die Stossrichtung des
KFG, übten aber in einzelnen Punkten massive Kritik: So forderte die CVP die
Bündelung der bundesstaatlichen Kulturförderung in einem unabhängigen
Kompetenzzentrum nach dem Modell des Schweizerischen Nationalfonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung und damit die faktische Abschaffung von
Pro Helvetia. FDP und die Linke hingegen wollten die Autonomie der Kulturstiftung
ausbauen. SP und Grüne verlangten – wie der Dachverband Suisseculture – ein
verbindlicheres Engagement des Bundes und eine bessere soziale Absicherung für
Kulturschaffende. Die Mehrheit der Kulturverbände befürchtete, dass die alle vier Jahre
zu verabschiedenden Schwerpunktprogramme sowie deren Evaluation zu mehr
Bürokratie führten. Die Kulturbeauftragten der Kantone und Städte bedauerten die
fehlende Unterstützung der «Leuchttürme». 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.2005
MAGDALENA BERNATH

Im Sommer nahm der Bundesrat die Vernehmlassungsergebnisse zum
Kulturförderungsgesetz (KFG) und zum Pro-Helvetia-Gesetz zur Kenntnis. Beide
Gesetzgebungsvorhaben stiessen in der Vernehmlassung auf grundsätzliche
Zustimmung. Die Kantone, die Städte, die meisten Parteien und die Schweizer
Kulturschaffenden begrüssten die Entwürfe, brachten aber Änderungswünsche an.
Einzig die SVP und ein Wirtschaftsverband (Centre Patronal) möchten pauschal auf das
KFG verzichten. Die überwiegende Zahl der Stellungnahmen beurteilte den Entwurf in
seiner Gesamtheit nicht nur als notwendig, sondern auch inhaltlich als überzeugend.
Auf Kritik stiessen hingegen die als zu zahlreich und zu kompliziert bezeichneten
Steuerungsinstrumente, der Verzicht auf eine Bestimmung zur Unterstützung
herausragender kantonaler und städtischer Kultureinrichtungen (so genannte
Leuchttürme) und das Fehlen von Massnahmen zur Verbesserung der sozialen
Sicherheit der Kulturschaffenden. Beim weiteren Vorgehen entschied der Bundesrat,
dass die Steuerungsinstrumente im KFG vereinfacht werden und die wesentlichen
kulturpolitischen Entscheide in einem einzigen Schritt erfolgen sollen. Auf eine
Unterstützung der «Leuchttürme» soll hingegen verzichtet werden. Zur sozialen
Sicherung von Arbeitnehmenden in Berufen mit häufig wechselnden oder befristeten
Anstellungen erwartet der Bundesrat einen Bericht bis Ende 2007. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.07.2006
MARIANNE BENTELI

Die Ziele der Totalrevision des Pro-Helvetia-Gesetzes fanden in der Vernehmlassung
rundherum Zustimmung. Die angestrebte Modernisierung und Straffung der nicht mehr
zeitgemässen Organisationsstrukturen wurde als notwendig und nützlich erachtet. Der
Bundesrat will die Autonomie der Pro Helvetia gegenüber dem
Vernehmlassungsentwurf weiter stärken, und dazu etwa die Wahl des Direktors und
der Fachkommissionen durch den Stiftungsrat und nicht durch den Bund vorsehen. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.07.2006
MARIANNE BENTELI

Ende Jahr eröffnete der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren zur Ratifikation der
UNESCO-Konvention zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes. Die von der
UNESCO-Generalkonferenz im Oktober 2003 verabschiedete Konvention bezweckt die
Erhaltung, Förderung und Erforschung von traditionellen kulturellen Ausdruckformen
wie Musik, Theater, Legenden, Tanz oder Handwerk und verpflichtet die
Vertragsstaaten, die notwendigen Massnahmen zum Schutz ihres immateriellen
Kulturerbes zu treffen sowie die Zusammenarbeit auf regionaler und internationaler
Ebene zu fördern. Mit der Konvention werden die bestehenden internationalen
Übereinkommen im Kulturbereich durch neue Bestimmungen zum immateriellen
Kulturerbe bereichert und ergänzt. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.2006
MARIANNE BENTELI
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In Umsetzung der Kulturbotschaft 2012-2015 hatten Bund, Kantone, Städte und
Gemeinden Ende Oktober 2011 eine Vereinbarung zur Schaffung eines Nationalen
Kulturdialogs unterzeichnet. In diesem Rahmen sollte ein allgemeiner Dialog zur
Kulturpolitik gefördert und die kulturpolitische Zusammenarbeit zwischen den
Staatsebenen gestärkt werden, wie in der Medienmitteilung des Bundes zu lesen war.
Als zentrales Arbeitsmittel nutzt der Nationale Kulturdialog Arbeitsprogramme, in denen
jeweils die Stossrichtung der Schweizer Kulturpolitik für die nächsten Jahre festgelegt
wird. Die ersten beiden Arbeitsprogramme für die Jahre 2012–2013 und 2014–2015
umfassten dabei sieben, respektive acht inhaltliche Schwerpunkte. In beiden wurden
unter anderem die Zusammenarbeit bei der Museumspolitik oder bei der
Abstimmungskampagne und der späteren Umsetzung der Volksinitiative
«jugend+musik» thematisiert. Zudem wurde in beiden Arbeitsprogrammen gefordert,
dass bei der Erarbeitung der Kulturbotschaft 2016-2019 alle Staatsebenen frühzeitig
involviert werden sollten. 29

ANDERES
DATUM: 26.10.2011
SARAH KUHN

Ende Mai eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016-2019,
welche die Finanzierung der Kulturförderung des Bundes für die anstehende
Beitragsperiode regeln soll. Bis zum Ablauf der Frist gingen 339 Stellungnahmen ein.
Während die  zukünftigen Herausforderungen und die zentralen Handlungsfelder auf
wenig Widerstand stiessen, äusserten die Kantone mit Ausnahme des Kantons Genf auf
föderalen Aspekten beruhende Bedenken gegenüber dem eingeführten Begriff der
"Nationalen Kulturpolitik", begrüssten aber im Grunde die verstärkten
Kooperationsbestrebungen zwischen den verschiedenen Staatsebenen. Auch die FDP
und die SVP sahen die Kompetenzen der Kantone gefährdet. Die grosse Mehrheit der
eingegangenen Stellungnahmen zeigte sich mit der Höhe der einzusetzenden Mittel, die
im Vergleich zur Vorperiode eine Erhöhung um 3,4% bedeuten würden, zufrieden.
Demgegenüber wollte die FDP die Mittel auf dem Niveau der Kulturbotschaft 2012-2015
belassen, Economiesuisse und der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) verlangten,
die Erhöhung auf 2,6%, resp. 3% zu beschränken, und die SVP plädierte gar für eine
Kürzung der Mittel. Auf der anderen Seite des Spektrums verlangten SP und Grüne
sowie 24 Kantone, der Schweizerische Video-Verband (SVV) und weitere
Kulturverbände eine Aufstockung der Beiträge in einzelnen Förderbereichen. Auf
grosse Vorbehalte oder gar Ablehnung stiess bei der Mehrheit der stellungnehmenden
Kantone das Vorhaben des Bundes, Werke der Bundeskunstsammlung sowie der
Gottfried-Keller-Stiftung in einer "Virtuellen Nationalgalerie" zu veröffentlichen.
Während die Kantone Waadt und Wallis sich daran störten, dass die virtuelle Plattform
nur Werken der Bundeskunstsammlung offen stehen sollte, würden es zahlreiche
weitere Kantone - darunter insbesondere die Innerschweiz - vorziehen, wenn man die
Werke in einem physischen Museum betrachten könnte. Der Kanton Zürich lehnte das
Vorhaben unter anderem aus dem Grund ab, dass die beiden Kunstsammlungen
grössere Lücken aufweisen würden. Betreffend verstärkter Förderung der
musikalischen Bildung, die Volk und Stände im September 2012 mit Annahme des
Bundesbeschlusses über die Jugendmusikförderung gefordert hatten, gingen die vom
Bundesrat vorgeschlagenen Bestimmungen vielen gewichtigen Vernehmlassern zu wenig
weit. Neben verschiedenen Verbänden forderten auch Grüne, SP, GLP und CVP ein
separates Rahmengesetz für die musikalische Bildung. Auf der anderen Seite
erachteten ebenso viele Vernehmlasser die im Entwurf zur Kulturbotschaft enthaltenen
Bestimmungen diesbezüglich als zu weitgehend und zu konkret. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.05.2014
MARLÈNE GERBER

Ende November präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Förderung der Kultur
für die nächste Kreditperiode (Kulturbotschaft 2016-2020). Im Vergleich zur ersten
Kulturbotschaft 2012-2015 wurde die Kreditperiode, wie bereits in der Vernehmlassung
angekündigt, aufgrund besserer Abstimmung mit anderen mehrjährigen
Finanzierungsbeschlüssen um ein Jahr verlängert. Aufgrund verschiedener
Entwicklungen der Moderne, namentlich der Globalisierung, Digitalisierung und
Urbanisierung, sieht sich der Bundesrat veranlasst, im Sinne einer "Nationalen
Kulturpolitik" die Zusammenarbeit zwischen allen Staatsebenen zu verstärken, um
diesen Herausforderungen geschlossen entgegenzutreten. Da der Begriff der
"Nationalen Kulturpolitik" bei vielen Vernehmlassern, insbesondere bei den Kantonen,
auf föderal motivierte Bedenken stiess, konkretisierte der Bundesrat in der definitiven
Botschaft die "Nationale Kulturpolitik" als von allen Staatsebenen in Zusammenarbeit
getragene Aufgabe, wobei die Kulturhoheit der Kantone jedoch gewahrt werden soll.
Der Bundesrat plant, seine Fördermassnahmen auf den drei Handlungsachsen
"Kulturelle Teilhabe", "Gesellschaftlicher Zusammenhalt" und "Kreation und Innovation"

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2014
MARLÈNE GERBER
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auszurichten.
Bei der ersten Handlungsachse will der Bundesrat die Teilhabe von Personen
verschiedenster Kulturen am kulturellen Leben fördern sowie die musikalische Bildung
verstärken, was aufgrund der Annahme des direkten Gegenentwurfs zur
zurückgezogenen Volksinitiative "jugend+musik" einem Bedürfnis der Bevölkerung
entspricht. In diesem Zusammenhang soll das neue Programm "Jugend und Musik" ins
Leben gerufen werden, welches analog dem Programm "Jugend und Sport" ausgestaltet
sein soll. Weiter gedenkt der Bund, seine Leseförderung auszubauen, was neu auch die
Unterstützung von Einzelvorhaben, wie etwa die Organisation von Lesetagen,
ermöglichen soll. Zu guter Letzt soll die Bundeskunstsammlung online und digital
zugänglich gemacht werden, obwohl die Idee einer "Virtuellen Nationalgalerie" in der
Vernehmlassung bei vielen Kantonen auf Kritik gestossen war.
Betreffend "Gesellschaftlichem Zusammenhalt" liegt ein Schwerpunkt auf Massnahmen
zur Unterstützung der sprachlichen Vielfalt, was unter anderem durch Förderung der
dritten Landessprache ausserhalb der italienischsprachigen Schweiz sowie generell
durch verstärkten schulischen Austausch zwischen den Sprachregionen erreicht
werden soll. Ausserdem sollen die Lebensbedingungen von Schweizer Fahrenden und
Angehörigen der jenischen Bevölkerung als kulturelle Minderheit weiterhin verbessert
werden. Bereits durch die Kulturbotschaft 2012-2015 bemächtigt, unterstützte der
Bundesrat die "Radgenossenschaft der Landstrasse" und die Stiftung "Zukunft für
Schweizer Fahrende", was jedoch nicht sonderlich zur Verbesserung der Lage
beigetragen hatte. Obwohl die Zahl der Standplätze in der betreffenden Periode von 11
auf 15 angestiegen war, nahm die Zahl der Durchgangsplätze von 51 auf 45 ab. Darüber
hinaus verknappt sich die Raumsituation aufgrund kürzlich erfolgter Zunahme
ausländischer Durchreisender, namentlich Angehörigen der Sinti und Roma. Auch die
Europäische Kommission gegen Rassismus (ECRI) zeigte sich besorgt über die
ausbleibenden Verbesserungen und empfahl in ihrem Bericht vom September 2014, die
Raumsituation möglichst rasch zu verbessern und etwas gegen die in der Bevölkerung
herrschende Intoleranz und Ablehnung gegenüber Fahrenden und Jenischen zu
unternehmen. Im Rahmen der neuen Kulturbotschaft will der Bundesrat in diesen
Bereichen aktiv werden.
Um kulturelle "Kreation und Innovation" zu fördern, sieht der Bundesrat verschiedene
Massnahmen vor. Eine der Massnahmen umfasst die Schaffung von finanziellen
Anreizen, damit Schweizer Filme und Koproduktionen mit dem Ausland vermehrt in der
Schweiz realisiert werden können. Hierzu soll das Programm "Filmstandort Schweiz"
(FiSS) geschaffen werden.
Die beantragten finanziellen Mittel für die gesamte Kreditperiode belaufen sich auf CHF
1,12 Mrd., womit der Betrag die vorgesehenen Mittel in der Finanzplanung des Bundes
um 6,2% oder CHF 65,1 Mio. übersteigt. Der jährliche Betrag ist somit auch um
durchschnittlich 3,4% höher als der während der Kulturbotschaft 2012-2015
gesprochene. Hier unternahm der Bundesrat trotz gewichtiger Kritik von Seiten der
Economiesuisse, des SGV sowie der beiden bürgerlichen Parteien FDP und SVP keine
Änderungen im Vergleich zur Vernehmlassungsvorlage. 31

Urheberrecht

Die vorberatende Kommission des Nationalrates verabschiedete das Gesetz
einstimmig und folgte dabei weitgehend der urheberfreundlichen Version des
Ständerates. Sie beschloss jedoch, angesichts des Widerstands der Bibliothekare dem
Rat zu beantragen, den "Bibliotheksrappen" nicht einzuführen. Dafür soll das
Fotokopieren von Werken in Bibliotheken und Instituten zum privaten Gebrauch
vergütungspflichtig werden. Weil sich namhafte Kulturschaffende wie etwa Tinguely
oder Luginbühl dagegen ausgesprochen hatten, und um den freien Kunstmarkt nicht zu
gefährden, verzichtete die Kommission auch auf das Folgerecht beim Wiederverkauf
von Kunstwerken. Über die Beschlüsse des Ständerates hinausgehend wird die
Kommission dem Rat aber vorschlagen, bei den Abgaben auf Leerkassetten die
Interpreten den eigentlichen Werkschöpfern gleichzustellen. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.07.1991
MARIANNE BENTELI

Auf 1. Juli trat das neue Urheberrecht in Kraft. Es bringt wesentliche Verbesserungen
für den Besitzer des geistigen Eigentums (Kunstschaffende und Produzenten),
gleichzeitig aber auch Kosten für die Konsumentinnen und Konsumenten. Damit das
private Kopieren (Musik, Filme, Bücher, Zeitungen etc.) abgegolten werden kann, muss
künftig auf leeren Tonband- und Videokassetten sowie fürs Fotokopieren eine Abgabe
bezahlt werden, doch war deren Ausmass bei Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.07.1993
MARIANNE BENTELI
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bekannt. 33

Der vom Bundesrat in Konsultation gegebene Entwurf für ein neues
Urheberrechtsgesetz (URG), das die Urheberrechte dem digitalen Zeitalter anpassen
will, stiess, ausser bei der SP, weitgehend auf Ablehnung. Hauptkritikpunkte bildeten
die geplante Geräteabgabe zur Abgeltung von Kopien urheberrechtlich geschützter
Werke sowie die Art der Vergütung für die Nutzung von Musiktiteln, Filmen und
Software. Während die Stiftung für Konsumentenschutz das Recht auf Eigengebrauch
zu sehr eingeschränkt sah, gingen den Branchen- und Wirtschaftsverbänden die
privaten Kopiermöglichkeiten zu weit. Konsumentenschützer und SP bevorzugten die im
Gesetzesentwurf vorgeschlagene kollektive Vergütung der Inhaber der Urheberrechte
gegenüber einer individuellen Vergütung, dem so genannten Digital Rights Management
System (DRM); mit letzterem könnten Anbieter den Nutzern ihr Verhalten vorschreiben
und den Zugang zu Wissen stark beeinflussen. CVP, FDP, Economiesuisse sowie der
Gewerbeverband befürworteten indes das DRM-System, weil damit individuelle
Angebote für verschiedene Nutzungstypen erstellt werden könnten. Im Sommer gab der
Bundesrat bekannt, auf eine Geräteabgabe zu verzichten. Für Online-Musikgeschäfte
wie beispielsweise iTunes sehe das neue Gesetz ein umfassendes Umgehungsverbot
vor. Das Kopieren von digitalen Medien für den Privatgebrauch soll auch in Zukunft
erlaubt sein, nicht jedoch das zur Verfügung stellen von Harddisks zum Download von
Musik oder Filmen für Benützer einer Internet-Tauschbörse. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2005
MAGDALENA BERNATH

In der Wintersession stimmte der Ständerat als Erstrat der Revision des Urheberrechts
zu. Ziel ist es, die Interessen von Urhebern und Konsumenten im Zeitalter der digitalen
Kommunikation gleichermassen zu berücksichtigen. Bei der Revision seien vier
Interessengruppen zu unterscheiden, erklärte der Sprecher der Kommission:
Kulturschaffende, Produzenten, gewerbliche Nutzer und Konsumenten. Die
Kulturschaffenden wünschten möglichst viel Schutz, die Nutzer möglichst umfassenden
und günstigen Zugang. 

Zu den zentralen Punkten der Revision gehört das Verbot, technische
Schutzmassnahmen zu umgehen. Künftig ist es also verboten, die Kopiersperre auf
einer CD oder DVD zu knacken oder Software zum Umgehen von Internetsperren zu
vertreiben. Das Herunterladen zum persönlichen Gebrauch bleibt hingegen
uneingeschränkt zulässig. Dem Konsumenten soll nicht zugemutet werden, zwischen
legalen und illegalen Internet-Angeboten unterscheiden zu müssen. Das Recht der
Urheber, geschützte Inhalte online zu verbreiten, wird auf die Interpreten, Produzenten
und Sendeunternehmen ausgedehnt: Wer Musik oder Filme über Tauschbörsen zum
Download frei gibt, kann somit von all diesen Rechtsinhabern belangt werden. Auf
Antrag seiner Kommission wich der Ständerat in einzelnen Punkten von der Vorlage des
Bundesrates ab. So stimmte er mit 23 zu 14 Stimmen einem Zusatz zu, wonach
Sendeunternehmen Archivsendungen nach 10 Jahren ohne Einwilligung der Urheber
senden und im Internet verbreiten können. 

Unbestritten war der die Teilrevision des Urheberrechtsgesetzes auslösende
Bundesbeschluss über die Ratifizierungvon zwei bereits 1997 unterzeichneten
Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO). Es handelt sich um
den WIPO-Urheberrechtsvertrag (WCT) und den WIPO-Vertrag über Darbietungen und
Tonträger (WPPT). Die Ratifizierung soll dafür sorgen, dass die Schweiz im Kampf gegen
die Internet-Piraterie kein «Inseldasein» fristen muss und ihre Bestrebungen auch
international ausrichten kann. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2006
MARIANNE BENTELI

Im Berichtsjahr wurde die durch die 1997 erfolgte Ratifizierung von zwei Abkommen
der Weltorganisation für geistiges Eigentum notwendig gewordene Teilrevision des
Urheberrechts abgeschlossen. Wie schon im Ständerat war auch im Nationalrat
Eintreten auf beide Vorlagen unbestritten. In der Detailberatung zeigte sich erneut der
schwierige Balanceakt, sowohl den Rechten der Künstler, der Produzenten und denen
der Nutzer im digitalen Bereich gerecht zu werden. In den wesentlichen Punkten
schloss sich der Rat der kleinen Kammer an. Er befürchtete ebenfalls eine
Kriminalisierung der Nutzer und lehnte mehrere Minderheitsanträge der bürgerlichen
Seite ab, die sich für einen verschärften Schutz der Urheberinteressen aussprachen.
Der Nationalrat sah davon ab, die seit kurzem auf digitalen Speichermedien wie MP3-
Playern erhobene Urheberrechtsgebühr, die von Kritikern als doppeltes Abkassieren der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.10.2007
MARIANNE BENTELI
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Konsumenten angeprangert wird, in die laufende Revision einzubeziehen. Verschiedene
Redner betonten aber, dass Handlungsbedarf bestehe und man für diese vom
Bundesgericht genehmigte Abgabe auf digitalen Speichermedien eine vernünftige
Lösung finden müsse. Der Nationalrat schuf mehrere Differenzen zum Ständerat, von
denen aber nur eine von gewisser Bedeutung war (zusätzliche Schutzmassnahme für
Sendeunternehmen). Nachdem die kleine Kammer eingelenkt hatte, wurden die beiden
Vorlagen in den Schlussabstimmungen genehmigt. 36

Zu Beginn des Berichtjahres wurde europaweit gegen das Urheberrechtsabkommen
Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) demonstriert. Das Acta-Abkommen wurde
von 38 Industriestaaten – darunter auch die Schweiz – ausgehandelt und hat zum Ziel,
das Urheberrecht auf nationaler Ebene besser durchzusetzen. Damit trägt das
Abkommen den Interessen der Musik- und Filmindustrie Rechnung, welche die illegalen
Downloads bekämpfen will. Gegen das Abkommen mobilisierten vor allem die
Piratenparteien, das Hackerkollektiv Anonymous und verschiedene
Menschenrechtsorganisationen, welche die Meinungsfreiheit durch das Abkommen
gefährdet sahen. In einer Mitteilung forderte die Aussenpolitische Kommission des
Nationalrates den Bundesrat auf, mit der Unterzeichnung des Abkommens zu warten,
bis der EuGH einen Grundsatzentscheid getroffen habe. 37

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 15.02.2012
MÄDER PETRA

Während sich die Arbeitsgruppe (AGUR12) bei der Ausarbeitung eines Entwurfs zur
Modernisierung des Urheberrechts mehrheitlich auf die Bekämpfung der
Internetpiraterie konzentriert hatte, machten erste bekanntgewordene
Vernehmlassungsergebnisse zur Urheberrechtsrevision zuerst den Eindruck, dass die
Probleme mit dem Entwurf ganz woanders liegen. Massive finanzielle und administrative
Mehrkosten befürchteten mit Museen und Bibliotheken gerade jene Institutionen, die
schwerpunktmässig für den Erhalt nicht-digitaler Werke verantwortlich sind, wie die
Medien bereits vor Ablauf der Vernehmlassungsfrist im März 2016 publik machten.
Grund für den Missmut war die im Entwurf vorgesehene Einführung einer Vergütung für
das unentgeltliche Verleihen von Werken, sofern eine Institution den Verleih als Haupt-
oder Nebentätigkeit ausübt. Von dieser Regelung betroffen wären allenfalls neben
Bibliotheken und Ludotheken auch Museen, die sich häufig auf Leihgaben verlassen. Auf
der anderen Seite sprachen sich Kulturschaffende und Produzenten für ein so
ausgestaltetes Verleihrecht aus.
Im Dezember 2016 veröffentlichte das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
(IGE) schliesslich den Vernehmlassungsbericht, der in seinen groben Zügen Folgendes
zeigte: Erstens wird dem Entwurf von verschiedensten Anspruchsgruppen eine grosse
Bedeutung zugeschrieben, was sich an den 8000 Seiten füllenden Stellungnahmen von
beinahe 1200 Vernehmlassungsteilnehmern zeigte. Zweitens schien man sich zwar in
der Sache einig zu sein, dass es einer Modernisierung des Urheberrechts bedarf,
bezüglich der Stossrichtung der Revision drifteten die Meinungen jedoch stark
auseinander. Drittens war bei Weitem nicht nur das Verleihrecht Stein des Anstosses.
So zeichnete sich auch bei den Kernpunkten der Revision, den geplanten Massnahmen
zur Pirateriebekämpfung, keine mehrheitsfähige Lösung ab. Die stärkere Einbindung
von Hosting-Providern bei der raschen Entfernung von urheberrechtlich
problematischen Inhalten stiess etwa auf starken Widerstand von Seiten der Parteien,
die teilweise die bestehende Selbstregulierung als ausreichend erachteten. Ebenfalls
kritisiert wurde das Blockieren von Inhalten durch die Access-Provider; dies sei keine
wirksame Massnahme und darüber hinaus missbrauchsgefährdet. Bereits im Sommer
und somit vor der Publikation des definitiven Vernehmlassungsberichts zum Entwurf
orientierte Bundesrätin Sommaruga die AGUR12 über die vorläufigen Erkenntnisse aus
den Stellungnahmen zum kontroversen Entwurf und beauftragte die Arbeitsgruppe,
einen kompromissfähigeren Vorschlag auszuarbeiten. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2016
MARLÈNE GERBER

Wie nach den ernüchternden Ergebnissen der Vernehmlassung zur
Urheberrechtsrevision von Bundesrätin Sommaruga gefordert worden war, traf sich die
AGUR12 erneut, um verschiedene Punkte des Entwurfes zu konkretisieren und
kompromissfähigere Lösungen zu finden. Zwischen September 2016 und März 2017 fand
sich die Arbeitsgruppe unter der Leitung des IGE zu fünf Sitzungen ein, wobei sich zu
den bisherigen Teilnehmenden (Kulturschaffende, Produzentinnen und Produzenten,
Nutzerinnen und Nutzer sowie Konsumentinnen und Konsumenten) neu auch die
Internet-Service-Provider und das BJ sowie weitere Verwaltungsvertreter gesellten
(AGUR12 II). Ein wesentlicher Kompromiss konnte beim zentralen und viel diskutierten

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2017
MELIKE GÖKCE
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Thema der Pirateriebekämpfung erzielt werden. So solle diese bei den Hosting-
Providern direkt erfolgen: Unter Berücksichtigung der bestehenden Selbstregulierung
sollen die Provider keine Piraterieplattformen begünstigen und von
Urheberrechtsverletzungen betroffene Inhalte rasch von ihren Servern löschen. Im Falle
einer besonderen Gefahr solle ein «Stay Down» dafür Sorge tragen, dass eine einmal
beseitigte Verletzung auch beseitigt bleibe. Des Weiteren solle eine Datenbearbeitung
zur strafrechtlichen Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen explizit als zulässig
festgehalten werden. Die ursprünglich angedachten Blocking-Massnahmen durch
Access-Provider sowie der Versand von aufklärenden Hinweisen bei
Zuwiderhandlungen über Peer-to-Peer-Netzwerke hingegen wurden im
Kompromisspaket nicht aufgegriffen. Auch bei weiteren Themenbereichen, wie
beispielsweise der Nutzung von verwaisten Werken, der Verlängerung der Schutzfrist
für verwandte Schutzrechte oder der Verbesserung im Tarifgenehmigungsverfahren
konnten Kompromisse zu Gunsten von Nutzerinnen und Nutzern, Konsumentinnen und
Konsumenten sowie Kulturschaffenden erzielt werden. Das EJPD liess verlauten, dass
die konkreten Ergebnisse der AGUR12 II in seine Überlegungen zur geplanten Revision
einfliessen würden und es dem Bundesrat einen entsprechenden Antrag zum weiteren
Vorgehen stellen werde. 39

Heimatschutz und Denkmalpflege

Das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) vom 1. Juli 1966
konkretisiert die Bestimmungen von Art. 78 BV, welcher besagt, dass der Bund bei der
Erfüllung seiner Aufgaben die öffentlichen Interessen hinsichtlich Landschaften,
Ortsbildern, geschichtlichen Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmälern zu
berücksichtigen hat. Art. 5 NHG verpflichtet den Bundesrat, ein Inventar von Objekten
von nationaler Bedeutung zu erstellen, wobei er hierzu vorgängig die Kantone
anzuhören hat. Gestützt auf ebendiesen Artikel hatte der Bundesrat, in Ergänzung des
Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) und Bundesinventars der
historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS), am 9. September 1981 das Bundesinventar
der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) mit der
zugehörigen Verordnung erlassen. Dieses führt und dokumentiert die wertvollsten und
bedeutendsten Siedlungen der Schweiz, hat hierbei aber weder einen Schutz- noch
einen Planungsanspruch, sondern dient lediglich als Konsultationsinstrument im
jeweiligen Planungsprozess. Zugleich bildet es aber als nationales Fachinventar den
einzigen schweizweit vereinheitlichten Normenkatalog zur qualitativen Beurteilung von
Ortsbildern und dient somit als wichtige Grundlage für die Siedlungsentwicklung. 
Aktuell führt das ISOS 1274 Objekte über alle Kantone, die nach der ISOS-Methode
inventarisiert wurden und als analoge bzw. digitale Ortsbildaufnahmen verfügbar sind.
Gerade die Erweiterung im digitalen Bereich hatte dazu geführt, dass die ISOS-Methode
einer eingehenden Prüfung, Überarbeitung und Anpassung unterzogen wurde, da mit
der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über Geoinformationen (GeoIG) das
Bundesinventar künftig als Geodatensatz im Geoportal des Bundes zugänglich gemacht
werden sollte. Dies bedurfte einer Überführung des für eine analoge Darstellung
konzipierten Instrumentes in eine digitale Form. Zugleich sah sich das BAK aus Gründen
der Rechtssicherheit verpflichtet, sicherzustellen, dass die alte und neue Methode auf
den gleichen Grundsätzen und -regeln beruhen. 
Ende November 2018 schickte nun das BAK die Totalrevision der Verordnung über das
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (VISOS) in die
Vernehmlassung, da mit einem 2015 in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten die
Notwendigkeit einer Revision, unter Berücksichtigung der mit dem
Bundesgerichtsentscheid Rüti (ZH) vom 1. April 2009 wachsenden Bedeutung des ISOS,
immer deutlicher wurde. Die VISOS soll in der Folge – unter dem Aspekt des
Legalitätsprinzips – an ihre beiden Schwesterverordnungen angeglichen werden und
neu die massgebenden Grundsätze der aufzunehmenden ISOS-Objekte sowie die
entsprechenden methodischen Prinzipien regeln. Des Weiteren soll mit den
angestrebten Erneuerungen unter anderem auch die Rechtssicherheit für Kantone und
Gemeinden erhöht werden. Die Vernehmlassung ist vom 30. November 2018 bis zum 15.
März 2019 angesetzt. 40

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 30.11.2018
MELIKE GÖKCE
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Archive, Bibliotheken, Museen

In Seewen (SO) konnte nach fast zehnjähriger Planungs- und Bauzeit das
Musikautomaten-Museum, eine Aussenstelle des Landesmuseums, neu der
Öffentlichkeit übergeben werden. 41

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 27.03.2000
MARIANNE BENTELI

Musik

In der Wintersession überwies die kleine Kammer eine Motion von alt Ständerat Danioth
(cvp, UR) zur Musikausbildung als Postulat. Der Text verlangte, in Ausführung von Art. 69
Abs. 2 der neuen Bundesverfassung gesetzliche Grundlagen zu schaffen, um eine
landesweite und ganzheitliche Förderung der Musikausbildung zu ermöglichen,
insbesondere durch eine gezielte Pflege des Singens in den Schulen sowie durch eine
gesamtschweizerisch harmonisierte Ausbildung der Lehrkräfte in Musik. 42

MOTION
DATUM: 21.12.1999
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies eine Motion Bangerter (fdp, BE), welche den Bundesrat
verpflichten wollte, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, um eine landesweite und
ganzheitliche Förderung der Musikausbildung zu ermöglichen, lediglich als Postulat. Um
die darin aufgeworfenen Fragen näher prüfen zu lassen, nahm die grosse Kammer
gleichentags ein Postulat Gysin (sp, BS) (Po. Gysin 99.3507) an, das den Bundesrat bat,
bis Ende 2000 einen Bericht über die Musikförderung durch den Bund vorzulegen. Der
Ständerat hatte im Vorjahr eine gleichlautende Motion ebenfalls nur als Postulat
angenommen. 43

MOTION
DATUM: 24.03.2000
MARIANNE BENTELI

Die Schweizer Musikschaffenden lancierten eine Petition, welche eine angemessene
Berücksichtigung der Musik, der Musiker und der Produzenten im
Kulturförderungsgesetz fordert. Konkret verlangen sie, dass Tonträger gleich wie Bücher
und Zeitschriften einem reduzierten Mehrwertsteuersatz unterliegen sowie die
Abschaffung der so genannten 3%-Regel in Art. 60 des Urheberrechtsgesetzes, welche
die Entschädigung für Musiker und Produzenten auf maximal 3% beschränkt. Bei dieser
Regel handelt es sich um ein helvetisches Unikum, da kein einziges EU-Land eine
vergleichbare staatliche Beschränkung kennt. 44

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 23.05.2005
MAGDALENA BERNATH

Während sich die Musikmärkte im Ausland in den letzten Jahren stabilisiert hatten oder
sich gar auf dem Weg der Erholung befanden, ging der Umsatzrückgang in der Schweiz
ungebremst weiter. Seit dem Rekord-Verkaufsjahr 2000 verkleinerte sich der Schweizer
Absatzmarkt für Tonträger und digitale Musik bis im Jahr 2012 um 64%, was im Vergleich
zum globalen Markt, der in derselben Zeitspanne 42,3% Umsatzeinbussen in Kauf
nehmen musste, beträchtlich ist. Lorenz Haas, Geschäftsführer des Branchenverbands
für Musiklabels (IFPI) ortete den Hauptgrund im fehlenden juristischen Vorgehen gegen
illegales Herunterladen von Musik. Haas hoffte auf die von Bundesrätin Sommaruga
eingesetzte Arbeitsgruppe für das Urheberrecht (Agur12), welche bis zum Ende des
Berichtsjahres mögliche Anpassungen für ein angemessenes Urheberrecht im digitalen
Zeitalter präsentieren wollte. Weitere Erklärungen für die fortwährende Abnahme der
Musikverkäufe sah Haas im Händlersterben sowie in der aufgrund des starken Frankens
zunehmenden Bedeutung von Parallelimporten. Im Gegenzug vertrat das IFPI die
Ansicht, dass teilweise kostenpflichtige Streaming-Dienste wie Spotify, Simfy oder die
im Vorjahr auf den Markt gekommene Xbox Music von Microsoft keine Konkurrenz für
den legalen Absatzmarkt von Tonträgern und digitalen Angeboten bedeuteten. Vielmehr
bestehe das Potential, dass sich solche Kanäle zu einem wichtigen Absatzmarkt für ein
junges Klientel entwickeln. Laut Aussage von Spotify hätten sogar 20% der illegalen
Downloader zu Streaming-Diensten gewechselt. Der Gesamtumsatz des Schweizer
Musikmarktes belief sich 2012 auf CHF 104,8 Mio. Dabei umfasste der durch den Absatz
von Tonträgern generierte Umsatz beinahe zwei Drittel des gesamten Verkaufserlöses
(CHF 67 Mio.). Während der Verkauf physischer Tonträger im Vergleich zu 2011 um 28%
zurückging, vergrösserte sich der digitale Absatzmarkt im 2012 um 23%. Der durch
Streaming erzielte Umsatz betrug im Vorjahr nur etwas über 3% des gesamten digitalen
Absatzmarktes (CHF 37,8 Mio.). Erste Zahlen für 2013 zeigen hingegen einen deutlichen
Anstieg des Marktanteils von Streaming-Diensten am digitalen Musikvertrieb. 45

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 16.03.2013
MARLÈNE GERBER
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Von einem "Umbruch im Umbruch" sprach der Schweizerische Branchenverband für
Musiklabels (Ifpi Schweiz) bei der Präsentation der neuesten Zahlen zur
Umsatzentwicklung im Musikmarkt (2014). Diese deuteten darauf hin, dass das
Streaming den digitalen Download in Zukunft überflüssig machen könnte. Während die
Umsatzzahlen aus dem digitalen Download um einen Fünftel geschrumpft sind,
verzeichneten Streaming-Dienste ein markantes Wachstum. Ende 2014 betrug der aus
dem Streaming generierte Marktanteil 14%, während sich derjenige des digitalen
Download auf 30% und derjenige von physischen Tonträgern auf 56% belief. Auch der
Verkauf von physischen Tonträgern musste Umsatzeinbussen einstecken. Mit 12% war
der Rückgang hier jedoch geringer als in den vier Jahren zuvor. 46

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 20.02.2015
MARLÈNE GERBER

In der Herbstsession 2015 wurde eine Motion Barthassat (cvp, GE) unbehandelt
abgeschrieben, da sie nicht innert zwei Jahren nach Einreichung abschliessend
behandelt worden war. Nach Luc Barthassats Wahl in die Genfer Kantonsregierung 2013
war der Vorstoss zur Aufrechterhaltung von dessen Parteikollegen Guillaume Barazzone
(cvp, GE) übernommen worden. Die Motion hätte die Unterbreitung eines
Revisionsentwurfs des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG) verlangt, der
eine Musikquote für Musikschaffende in der Schweiz berücksichtigt. So hätten
mindestens 25 Prozent der in der Schweiz ausgestrahlten Musik auch in der Schweiz
produziert werden müssen. Der Bundesrat hatte den Vorstoss im Herbst 2013 zur
Ablehnung empfohlen, da sowohl die SRG SSR als auch private Programmveranstalter
mit Leistungsauftrag die aktive Förderung Schweizer Musikschaffender bereits heute
umfangreich praktizierten. 47

MOTION
DATUM: 25.09.2015
MELIKE GÖKCE

Die neusten Zahlen des Schweizer Branchenverbands für Musiklabels (IFPI Schweiz)
zeigten auch für das Jahr 2015 eine rückläufige Umsatzentwicklung im Musikmarkt auf.
Der Gesamtumsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5 Prozent auf neu CHF 81.8 Mio.,
was im Wesentlichen auf die anhaltenden Umsatzrückgänge im traditionellen CD-
Geschäft sowie auf den Strukturwandel im Digitalgeschäft zurückzuführen war. Obwohl
die physischen Tonträger (CD und Vinyl) mit neu CHF 42 Mio. einen Umsatzrückgang von
12 Prozent verbuchen mussten, machten sie immer noch 51 Prozent des
Gesamtumsatzes aus. Der Digitalmarkt konnte indes beachtlich zulegen: Nachdem 2014
ein Rückschlag hatte erduldet werden müssen, konnte 2015 mit CHF 39.9 Mio. ein
Umsatzwachstum von rund 7 Prozent erzielt werden. Dieses war in erster Linie auf das
Streaming-Segment zurückzuführen; während das Download-Geschäft einen
Umsatzrückgang von 4 Prozent auf CHF 24.6 Mio. verbuchen musste, konnten mit
Streaming CHF 15.3 Mio. umgesetzt werden, was einem Wachstum von rund 30 Prozent
entspricht. 

Der Schweizer Musikmarkt war seit 2001 stetig um insgesamt 73 Prozent geschrumpft,
konnte sich aber in den letzten Jahren wieder erholen und wies zuletzt nicht mehr so
hohe Umsatzrückgänge aus. So hofft auch Lorenz Haas, Geschäftsführer von IFPI
Schweiz, dass die Branche 2017 wieder zum Wachstum zurückkehren wird,
vorausgesetzt die Streaming-Einnahmen überflügeln weiterhin jene aus den
Downloads. 48

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 16.03.2016
MELIKE GÖKCE

Der Jahresbericht  des Schweizer Branchenverbands für Musiklabels (IFPI Schweiz)
zeigte, dass die Umsatzentwicklung im Musikmarkt für das Jahr 2016 mit einem
Gesamtumsatz von CHF 84.6 Mio. (+1%) zum ersten Mal seit 2000 wieder stabil war.
Diese Entwicklung war dem Umstand zu verdanken, dass der Digitalmarkt – im
Unterschied noch zum Vorjahr – das Geschäft mit physischen Tonträgern endgültig
überflügelt hatte. Im Vergleich zu 2015 legte der digitale Bereich um 11 Prozent zu und
konnte somit einen Umsatz von CHF 44.6 Mio. generieren. Dabei war wiederum das
Streaming-Segment die treibende Kraft; mit einer Umsatzsteigerung um 50 Prozent
(neu CHF 23 Mio.) konnte es sogar zum ersten Mal einen höheren Umsatz erzielen als
das rückläufige Download-Geschäft (neu CHF 21.7 Mio., -12%). Die physischen Tonträger
hingegen wiesen auch für 2016 einen Umsatzrückgang aus. Neu betrug der Umsatz noch
CHF 40 Mio. (-9%), was dazu führte, dass dieser Bereich lediglich noch 47 Prozent des
Gesamtmarktes für sich beanspruchen konnte (Streaming 27%, Downloads 26%).

Die noch im Vorjahr von Lorenz Haas, Geschäftsführer von IFPI Schweiz, geäusserten
Wachstumshoffnungen und die Annahme über das Streaming als Wachstumstreiber
schienen sich soweit zu bewahrheiten. Was nun aber noch anzugehen sei, sei die

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 17.03.2017
MELIKE GÖKCE
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Chancengleichheit: „Schweizer Produzenten und Künstler brauchen von den
Streaminganbietern faire Vermarktungsmöglichkeiten, um im globalen Wettbewerb
bestehen zu können“, erklärte Haas. 49

Nachdem der Schweizer Branchenverband für Musiklabels (IFPI Schweiz) für 2016
erstmals seit Jahren wieder stabile Umsatzwerte ausgewiesen hatte, konnte die
Umsatzentwicklung im Musikmarkt für 2017 den Erholungstrend bestätigen: Der
Gesamtumsatz konnte um 4 Prozent auf CHF 88.1 Mio. gesteigert werden. Das
Digitalgeschäft konnte hierbei wiederum stark zulegen und wies im Vergleich zum
Vorjahr nun einen Umsatz von CHF 52.5 Mio. (+18%) aus. Treibende Kraft hinter dieser
Entwicklung war auch in diesem Jahr das Streaming-Segment, welches um 50 Prozent
auf CHF 34.4 Mio. zulegte. Das Downloadgeschäft hingegen war wiederum rückläufig;
mit CHF 18.1 Mio. konnte es 17 Prozent weniger Umsatz generieren als im Vorjahr. Auf
den Gesamtumsatz bezogen konnte sich der Digitalmarkt aber erneut ausweiten und
beanspruchte 2017 60 Prozent des Betrages für sich. Bei den physischen Tonträgern
konnte der Umsatzrückgang auch 2017 nicht gestoppt werden, weshalb diese
entsprechend nur noch 40 Prozent des Gesamtmarktes ausmachten. Mit einem
Rückgang um 11 Prozent konnten die physischen Tonträger neu noch CHF 35.6 Mio. zum
Gesamtumsatz beitragen. Dieser Rückgang war aber nicht sehr überraschend, handelte
es sich hierbei doch um einen langjährigen Trend, der auf die Ablösung der CD durch
den Musikkonsum im Internet zurückzuführen ist. 50
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Film

Um eine den heutigen und künftigen Anforderungen entsprechende Filmpolitik
betreiben zu können, will der Bundesrat mit einem neuen Bundesgesetz über
Filmproduktion und Filmkultur die Filmförderung auf moderne Grundlagen stellen,
den heutigen Gegebenheiten und Bedürfnissen im Film- und Audiovisionsbereich
Rechnung tragen und der Schweizer Filmkultur auch mittel- bis langfristig eine solide
Basis bieten.

Mit diesem Ziel hatte der Bundesrat 1999 einen ersten Vorentwurf für das neue Gesetz
in die Vernehmlassung gegeben. Unbestritten war in den eingegangenen
Stellungnahmen der Verzicht auf die bisherige Bewilligungspflicht für den Verleih sowie
die definitive Einführung der erfolgsabhängigen Filmförderung, die sich unter dem
Begriff «Succès cinéma» in einem vierjährigen Pilotversuch bewährt hat. Völlig
unterschiedlich waren hingegen die Meinungen zum sogenannten «Hollywood-
Rappen», einer Lenkungsabgabe auf Grossproduktionen, deren Ertrag in die Verleih-
und Vertriebsförderung von einheimischem Filmschaffen fliessen sollte. 51
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Sprachen

Die Absicht des Bundesrates, den Sprachenartikel der Bundesverfassung (Art. 116)
einer Revision zu unterziehen, stiess im Vernehmlassungsverfahren auf eine eindeutige
und überzeugende Zustimmung. Zur Diskussion standen zwei von einer Expertengruppe
ausgearbeitete Varianten. Praktisch alle Eingaben betonten, dass mit der Sprachenfrage
ein erstrangiges Element unseres staatlichen Selbstverständnisses angesprochen ist.
Die mit der Revision angestrebten Massnahmen wurden als sinnvoll und notwendig
erachtet. Dennoch kam in den Stellungnahmen deutlich zum Ausdruck, dass sich die
sprachliche Entwicklung wohl nur bedingt durch einen Verfassungsartikel beeinflussen
lasse. Entscheidend für die Erhaltung von bedrohten Landessprachen wie auch für die
Verbesserung der Verständigung und des Verständnisses unter den Sprachregionen sei
vielmehr die gezielte Umsetzung dieses Anliegens im konkreten Alltag.

Nicht eindeutig beantwortet wurde in der Vernehmlassung die Frage, ob die
Amtssprachen auf Verfassungs- oder Gesetzesstufe zu regeln seien. Unklarheit
herrschte auch über die Bedeutung, die dem Territorialitätsprinzip zukommen soll. Im
Gegensatz zur Expertengruppe, die im Vorjahr den Bericht "Zustand und Zukunft der
viersprachigen Schweiz" ausgearbeitet und sich dabei für ein differenziertes
Territorialitätsprinzip ausgesprochen hatte, setzten sich vor allem mehrere Eingaben
aus der welschen Schweiz vehement für dessen strikte Anwendung ein. Vereinzelt
wurde auch angemerkt, der Begriff der Viersprachigkeit, welcher den heutigen
demographischen Realitäten bereits nicht mehr gerecht werde, sollte durch denjenigen
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der Vielsprachigkeit ersetzt werden.

Der Bundesrat beauftragte das EDI mit der Ausarbeitung eines Textvorschlages auf der
Basis der Vernehmlassungsergebnisse. 52

Der Entwurf zum Sprachengesetz wurde in der Vernehmlassung tendenziell positiv
aufgenommen, weshalb der Bundesrat dem EDI den Auftrag erteilte, auf dieser Basis
und in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Botschaft auszuarbeiten. Die
Notwendigkeit zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage war bei den Kantonen
unbestritten, doch lehnten sie alle Vorschläge ab, welche ihre Kompetenzen in den
Bereichen Schule und Bildung tangieren könnten. Mit Ausnahme der SVP, die keinen
Gesetzgebungsbedarf sah, hiessen alle Parteien ein Sprachengesetz grundsätzlich gut.
Breite Zustimmung fanden die Abschnitte über die Amtssprachen des Bundes, über die
Förderung der mehrsprachigen Kantone sowie des Rätoromanischen und Italienischen.
Die Bundesratsparteien forderten darüber hinaus eine angemessene Vertretung der
Sprachregionen in der Bundesverwaltung. Unterschiedlich wurde der Abschnitt über
die Förderung der Verständigung und des Austauschs beurteilt. Während SP, Grüne und
EVP hier dem Bund durchaus eigene Kompetenzen einräumen wollten, äusserten sich
FDP und CVP aus föderalistischen sowie finanzpolitischen Gründen eher zurückhaltend.
Allgemein gut aufgenommen wurde der vorgesehene Austausch von Schülerinnen und
Schülern sowie Lehrkräften zwischen den Sprachregionen. Mehrere
Vernehmlassungsteilnehmer bedauerten, dass sich der Entwurf nicht zur Frage der
Landessprachen als erste Fremdsprache im Unterricht und damit zu der Kontroverse
über das Frühenglisch äussert. Drei französischsprachige und drei zweisprachige
Kantone (GE, NE, JU, VS, FR und BE), drei Parteien (Grüne, EVP, SD) sowie die
Erziehungsdirektorenkonferenz der Suisse romande und des Tessins verlangten eine
Regelung im Sinn der Festschreibung einer Landessprache als erste Fremdsprache. Die
SP begrüsste zwar eine Landessprache als erste Fremdsprache, äusserte jedoch
Verständnis dafür, dass diese Frage nicht im Sprachengesetz geregelt werden kann. CVP
und SVP waren hingegen der Meinung, die Frage des Frühenglisch sei Sache der
Kantone. Auf keine Unterstützung stiess die vorgesehene Bundeskompetenz,
Immigranten Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur anzubieten. Die Parteien waren
sich einig, dass eine derartige Bestimmung nicht in ein Gesetz über die Landessprachen
gehört. 53
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